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RS OGH 1954/11/3 3Ob653/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1954

Norm

ABGB §891

ZPO §226

Rechtssatz

Die in der Klage enthaltene Behauptung, daß die Beklagten für ein Darlehen solidarisch haften, enthält implicite die

Behauptung, daß eine auf die Begründung einer Korrealschuld gerichtete Vereinbarung vorliege.
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